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gemäß Buchstaben b und c bleiben hiervon 
unberührt.

(3) Eine Rückerstattung erfolgt nicht, 
wenn die Geschädigten nicht bekannt sind 
oder diese Verzicht geleistet haben.“

„§4
Rückerstattung an die Geschädigten

Wird der Mehrerlös durch staatliche 
Kontrollorgane festgestellt, ohne daß die 
geschädigten Abnehmerbetriebe die Preis
überschreitung angezeigt haben, kann eine 
Rückerstattung an die Geschädigten ausge
schlossen werden, wenn

a) die Geschädigten ihrer gesetzlichen 
Pflicht zur Kontrolle der Preise für Er
zeugnisse und Leistungen in Form von 
Stichproben nicht regelmäßig nachgekom
men sind oder

b) die Betriebe die ihnen überhöht be
rechneten Preise an Dritte weiterberech
net haben.“

Vgl. auch §20 der VO über Ordnungs
widrigkeiten, abgedr. unter Reg.-Nr. 8.

§171
Falschmeldung und Vorteilserschleichung

Wer als Staatsfunktionär, als Leiter oder 
leitender Mitarbeiter eines Wirtschaftsor
gans oder Betriebes im Rahmen seiner Ver
antwortung wider besseres Wissen in Be
richten, Meldungen oder Anträgen an 
Staats- oder Wirtschaftsorgane unrichtige 
oder unvollständige Angaben macht, um

1. Straftaten oder erhebliche Mängel zu 
verdecken;

2. Genehmigungen oder Bestätigungen 
für wirtschaftlich bedeutende Vorhaben zu 
erlangen;

3. zum Nachteil der Volkswirtschaft er
hebliche ungerechtfertigte wirtschaftliche 
Vorteile für Betriebe oder Dienstbereiche 
zu erwirken,
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§172
Unbefugte Offenbarung und Erlangung 

wirtschaftlicher Geheimnisse 1

(1) Wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer ihm durch Gesetz oder auf Grund

eines Arbeitsvertrages obliegenden Pflicht 
geheimzuhaltende wirtschaftliche, techni
sche oder wissenschaftliche Vorgänge, Dar
stellungen oder andere Tatsachen unbefugt 
offenbart und dadurch fahrlässig die Ge
fahr wirtschaftlicher Nachteile verursacht, 
wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer sich durch unlautere Methoden 
unbefugt in den Besitz von Forschungs
und Entwicklungsergebnissen, Technolo
gien, Verfahrensweisen oder anderen 
wirtschaftlichen, technischen oder wissen
schaftlichen Unterlagen oder Informatio
nen setzt und dadurch fahrlässig die Ge
fahr wirtschaftlicher Nachteile verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Wer mit der Tat vorsätzlich bedeu
tende wirtschaftliche Nachteile verursacht 
oder die Tat begeht, um sich persönlich zu 
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

§173
Spekulative Warenhortung

(1) Wer Rohstoffe oder Erzeugnisse in 
erheblichem Umfang über den persönli
chen oder betrieblichen Bedarf hinaus auf
kauft oder hortet, um einen unrechtmäßi
gen erheblichen Vorteil für sich oder an
dere zu erlangen, wird mit Geldstrafe, Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat die Versorgung 
der Volkswirtschaft oder der Bevölkerung 
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

A n m e r k u n g  :
Das gesetzwidrige Zurückhalten von 

Waren kann als Ordnungswidrigkeit ver
folgt werden.

§174
Fälschung von Geldzeichen

(1) Wer gültige Geldzeichen (Noten oder 
Münzen) der Währung der Deutschen De
mokratischen Republik oder fremder Wäh
rungen nachmacht, um sie als echt zu ver
wenden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.


